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die geringsten Fortschritte. Nun wurde endlich im J. 134 der
Besieger von Carthago, P. Cornelius Scipio Africanus, zum Consul
ernannt und mit der Führung des Kriegs beauftragt. Dieser
hatte zunächst auch hier wieder mit Wiederherstellung der gänz¬
lich verfallenen Disciplin zu thun; aber auch nachdem er die

eingerissenen groben Missbräuche abgestellt, wagte er es nicht,
mit dem demoralisierten Heere den offenen Kampf mit den Nu-

mantinern' anzunehmen, obgleich ihm diese wiederholt die Schlacht
anboten und obgleich er über ein Heer von 60000 Mann gebot,
während die Numantiner nur 8000 Waffenfähige zählten. Er zog

es vor, die Stadt durch die strengste Einschliessung von aller
Zufuhr abzuschneiden, und hierdurch erreichte er es, dass die
Numantiner, nachdem sie die äussersten Qualen des Hungers aus¬
gestanden, sich endlich ergaben. Ehe dies geschah, hatten sie
sich zum grossen Theil selbst unter einander den Tod gegeben;
von dem Rest wählte Scipio 50 aus, um sie im Triumph aufzu¬

führen; die übrigen wurden als Sclaven verkauft.
So war in Spanien die Herrschaft der Römer mit Ausnahme

der Nordküste über die ganze Halbinsel ausgedehnt; indess war
die Unterwerfung, wie der weitere Verlauf der Geschichte lehren
wird, noch weit davon entfernt vollkommen gesichert zu sein.

7. Verfassung, Sitten, Kunst und Literatur.

Rom gebot zu Ende unserer Periode ausser über Italien über

die Provinzen Sicilien, Sardinien nebst Corsica, Spanien, Africa,
Macedonien, Achaja und Asia d. h. über die sämmtlichen Cultur¬
länder des Alterthums; es war also, obgleich das Reich noch

nicht die Ausdehnung einer späteren Zeit erlangt hatte, dennoch
bereits die Beherrscherin der Welt, des Orbis terrarum. Dem¬
ütige achtet war es noch immer Stadtrepublik, indem noch immer
die Herrschergewalt auf die Hauptstadt und auf die eigentlichen
römischen Bürger beschränkt war. Auch war die Zahl der römi¬
schen Bürger in unserer Zeit nur durch einige italische Städte

vermehrt worden, die während derselben in das volle Bürgerrecht
aufgenommen wurden, wie z. B. im J. 188 Arpinum, Fundi und
Formiä. Alle übrigen Angehörigen des römischen Reichs waren
von allem Antheil an der Regierung völlig ausgeschlossen, die


